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RS OGH 1985/1/30 3Ob14/85
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.01.1985

Norm

EO §65 B

ZPO §514 D

Rechtssatz

Wird eine an sich prozeßfremde Partei in ein Verfahren verwickelt, steht ihr ein Rechtsmittelrecht zu. Schon durch die

Zustellung einer Exekutionsbewilligung an eine Person wird diese in das Verfahren verwickelt und damit zunächst zur

Quasi-Partei.
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